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Schule 

Die Ausgangsdaten als Grundlage für die im Schulbereich geplanten Interventionen 
entstammen einer Analyse des öibf (Österreichisches Institut für Berufsbildungsfor-
schung) auf Basis der Reformempfehlungen des WIFO Weißbuches:  

• In Ausbildung, Weiterbildung und Integration muss substantiell investiert werden. 
Die Einrichtungen und Anreizstrukturen müssen den neuen Anforderungen einer 
sich rasch ändernden Gesellschaft, neuer Technologie, hoher Immigration und fle-
xibler Arbeitstrukturen angepasst werden. 

Ein höherer Anteil an Sekundärabschlüssen mit Maturaabschluss ist anzustreben, 
das Nachholen von Bildungsabschlüssen während des Erwerbslebens soll erleichtert 
werden. 

• Die Berufswegentscheidung soll später erfolgen und leichter korrigierbar werden. 

• Verstärkung der Leistungsklassen. 

• Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den Schulen, aber auch zwischen Lehre 
und Schule. 

• Verbesserung der Integration von Migranten und Migrantinnen. 

• Förderkurse, Speziallehrer zur Beseitigung von Schwächen. 

• Einbezug von Migrantinnen- und Migrantenvertretern in Schulorganisation. 

• Spezielle Angebote zum Nachholen von Schulabschlüssen.  

• Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. 

• Die Integration von Migrantinnen und Migranten durch vielfältige Angebote, Kon-
kurrenz von öffentlichen und privaten Institutionen, NGO's und nicht erwerbsorien-
tierte Initiativen forcieren. 

• Gesellschaftliche Anerkennung des Berufs der LehrerInnen heben, u.a. durch 
mehr Konkurrenz, externe Evaluierung. 

• Erhöhung der Qualität der Ausbildung auf allen Stufen durch Förderung von Stär-
ken und Beseitigung von Schwächen. 

• Forcierung der Informationstechnologien im Ausbildungssystem.  

• Verstärkung der Bildungs- und Berufsberatung.  

Der Übertritt in weiterführende Bildung im Anschluss an die Pflichtschule gelingt in 
Österreich gut. Eine große Gruppe von Jugendlichen verlässt die Ausbildung jedoch 
vorzeitig oder ohne einen formalen Abschluss. Die Qualifikationsstruktur der Jugend-
lichen im Alter von 20-24 zeigt, dass rund 17% der Altersjahrgänge keine über die 
Pflichtschule hinausgehenden Abschlüsse haben (Volkszählung 2001), obwohl rd. 
95% eine Ausbildung beginnen. Abbruchbedingte Wechsel zwischen Bildungsgän-
gen sind hier gar nicht berücksichtigt (etwa zwischen vollschulischen und betriebli-
chen Ausbildungen). 

Die gefährdeten oder betroffenen Personen sind überdurchschnittlich benachteiligten 
Gruppen zuzuzählen, kommen aus sozial schwachen Haushalten und/oder haben 
Migrationshintergrund. Oder es entsteht durch starke Geschlechtersegregation ein 
Ungleichgewicht im Schulwesen. 
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Durch die daraus resultierende niedrige Formalqualifikation sind die betroffenen 
Gruppen in Folge auch im Zugang zu Beschäftigung sowie Weiterbildung und Hö-
herqualifizierung benachteiligt. Um die Chancengleichheit möglichst effizient zu för-
dern scheint es angezeigt einem möglichen Bildungsabbruch vorzubeugen. Hierzu 
sind Innovationen im pädagogischen und schulorganisatorischen sinn erforderlich. 
Für Personen, die dennoch ohne Abschluss das Bildungssystem verlassen oder dies 
schon früher getan haben sind Angebote zu stellen, die das erwachsenengerechte 
Nachholen neben der Erwerbsarbeit ermöglichen. 

 

Erwachsenenbildung 

Im Prüfbericht der OECD "Thematic Review on Adult Learning - Austria Country No-
te" 2004, werden neben den Stärken des österreichischen Erwachsenenbildungssy-
stems einige Problembereiche hervorgehoben. So wird konstatiert, dass generell die 
allgemeinbildende Erwachsenenbildung in Österreich gestärkt werden muss, und 
dass es vor allem für bildungsferne Personen zu wenig Anreize und Angebote gibt; 
die Bereiche Basisbildung und Alphabetisierung müssen weiter entwickelt und aus-
gebaut werden. Bemängelt wird auch das Fehlen geeigneter Ansätze, um bildungs-
ferne Gruppen anzusprechen, zu motivieren und entsprechend zu informieren und zu 
beraten.  

Laut OECD Bericht muss Lernen attraktiver und an die Bedürfnisse Erwachsener 
angepasst werden. die wenigen bereits vorhandenen neuen Lehr- und Lernformen 
müssen weiter entwickelt und verbreitet, e-learning noch besser integriert werden. 

Der Bericht verweist auch auf demographische Veränderungen, die für die Erwach-
senenbildung eine Herausforderung sind: u.a. die Zunahme der Immigration und da-
her der erhöhte Bedarf an Sprachprogrammen, eine Bevölkerungskonzentration in 
Städten, zugleich aber viele ländliche Regionen mit geringen Bildungsangeboten. 

Ziel ist es mit Unterstützung des ESF die in der Vorperiode begonnenen Interventio-
nen in den genannten Problembereichen fortzusetzen, zugleich aber mit besserer 
Systematik - das bedeutet Durchführung von Erhebungen und Analysen, erstellen 
von Konzepten, Entwicklung innovativer Lehr- und Lernformen, Aufbau von Vernet-
zungsstrukturen, Transfer von Bildungsmodellen - um die kritisierten Schwachpunkte 
der österreichischen Erwachsenenbildung zu beheben.  

Die Evaluation der "Vorbereitungskurse auf den Hauptschulabschluss" der vergan-
genen Programmperiode durch das IHS hat ergeben, dass es sich um ein wichtiges 
Instrument handelt, das für die TeilnehmerInnen einen Start in eine erfolgreiche Bil-
dungs- und Berufslaufbahn darstellen kann. Die Finanzierung dieser Maßnahmen 
wird daher unter 'Berücksichtigung der in der Evaluation aufgezeigten Potentiale zur 
Weiterentwicklung der Interventionen fortgesetzt. 

Darüber hinaus hat das IHS als Grundlage für die Entwicklung der Programmplanung 
der Interventionen des Erwachsenenbildungsbereichs auf Basis der Eurostat-Daten 
eine detaillierte empirische Analyse durchgeführt und daraus die vordringlichen Ziel-
gruppen abgeleitet. 

In der Grafik wird aufgezeigt, dass die Gesamtquote der Beteiligung an non-formaler 
Bildung bei knapp 25% liegt. Differenziert nach Geschlecht zeigen sich bei diesem 
Indikator keine relevanten Unterschiede, starke jedoch nach dem Alter. So fällt die 
Weiterbildungsbeteiligung in der Gruppe der 55-64 Jährigen stark ab. Dieser kann 
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einerseits mit dem steigenden Anteil pensionierter Personen in dieser Altersgruppe 
erklärt werden, andererseits besteht jedoch für die weiterhin am Erwerbsleben betei-
ligten Personen die Gefahr der Veralterung der Qualifikationen und damit einherge-
hend die Gefahr eines erhöhten Arbeitslosigkeitsrisikos. 

Ein großer Unterschied in der Weiterbildungsbeteiligung ist auch nach dem Bil-
dungsniveau festzustellen. Während 45% der Personen mit Tertiärbildung (ISCED 5-
6) sich an informellen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten beteiligen, sind es nur 8,7% 
derer, die nicht einmal oder nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen (ISCED 0-
2). Gerade jene Personen, die bereits ein deutlich höheres Arbeitslosigkeitsrisiko 
aufweisen, sind also auch jene, die sich am wenigsten an Weiterbildung beteiligen, 
um auf diese Weise Bildungsdefizite auszugleichen.  

Die Ergebnisse des „European Report on Science and Technology Indicators“ (2003) 
zeigen ein unterdurchschnittliches Ergebnis Österreichs in zentralen bildungsökono-
mischen und Arbeitsmarkt-Indikatoren gegenüber den übrigen EU-Ländern auf, bei-
spielsweise die Entwicklung der Berufseintrittsgeneration der 25- bis unter 35-
Jährigen mit höherer abgeschlossener Bildung. Hier wird für 2010 ein Minus von rd. 
20% prognostiziert, Österreich liegt damit an drittletzter Stelle (vor Italien und 
Deutschland). Eine günstigere Entwicklung wird in erwerbsdynamischen Gesellschaf-
ten – wie etwa Frankreich und den nordischen Ländern – vorhergesehen, wo die hö-
here Frauenerwerbsbeteiligung als Folge der flächendeckenden Versorgung durch 
Kinderbetreuungseinrichtungen positiv wirkt.  

Niedrigqualifizierte weisen sowohl ein deutlich erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko als 
auch die geringste Beteiligung an Weiterbildung auf, wodurch ihre Chancen auf Rein-
tegration in den Arbeitsmarkt noch weiter sinken. Demnach besteht die Gefahr dau-
erhafter Ausgrenzung dieser Personengruppe und dies auch schon bei Jugendli-
chen, da die Arbeitslosenquoten niedrigqualifizierter Jugendlicher noch höher liegen 
als jene aller Niedrigqualifizierten und jene niedrigqualifizierter junger Frauen noch 
höher als jene aller niedrig qualifizierten Jugendlichen.  

Eine Problemgruppe am Arbeitsmarkt sind aber nicht nur Niedrigqualifizierte, son-
dern in ganz besonderem Maße auch MigrantInnen. Die Arbeitslosenquote migranti-
scher Jugendlicher erreicht bis zu 27%, bei zusätzlich niedrigem Qualifikationsniveau 
sind sie von der Gefahr dauerhafter Ausgrenzung  besonders betroffen. Um dem 
entgegenzuwirken, ist es demnach erforderlich, primär MigrantInnen und niedrigqua-
lifizierte Personen in Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen zu integrieren. 
Da es sich hierbei um Benachteiligte, BildungseinsteigerInnen oder Bildungsferne 
handelt, ist es notwendig auch konzeptionelle Anstrengungen zu unternehmen, um 
diese Gruppen zu erreichen. 

Zudem gilt es, ganz generell die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten in Öster-
reich, die niedriger als etwa in den skandinavischen Ländern ist, zu erhöhen, und 
hier primär bei niedrig qualifizierten und älteren Personen. In Zeiten eines raschen 
technologischen Wandels und sich stetig verkürzender Halbwertszeiten des Wissens 
laufen gerade jene Gefahr, aufgrund überholter oder veralteter Qualifikationen aus 
dem Erwerbsleben ausgeschlossen zu werden. Um dieser Problematik zu begegnen, 
ist es notwendig, Information, Beratung und Orientierung im Rahmen einer stringen-
ten Lifelong Learning und Lifelong Guidance Strategie zu forcieren (vgl. OECD-
Guidance-Ländergutachten 2003; Anregung: Ausbau der vorhandenen innovativen 
Pilotprojekte zu einem umfassenden System, Entwicklung von Qualitätsstandards für 
die Ausbildung der BildungsberaterInnen). 
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Um erwachsenengerechte Angebote sowie innovative Lehr und Lernmethoden ent-
wickeln und auch laufend adaptieren zu können, bedarf es neben der Sicherung von 
genügend qualitätsvollen Angeboten einer voranschreitenden Professionalisierung 
der Lehrenden und Planenden in den Erwachsenenbildungsorganisationen im enge-
ren Sinn, aber auch darüber hinaus in allen Einrichtungen, die mit Lernprozessen 
Erwachsener befasst sind (vgl. o.a. OECD-Studie). 

 

Wissenschaft 

Das allgemeine Bildungsniveau ist in Österreich in den letzten Jahrzehnten deutlich 
angestiegen. Speziell bei den Frauen hat in den letzten Jahrzehnten ein permanenter 
Aufholprozess stattgefunden und die Bildungsbeteiligung ist deutlich gestiegen. 
Trotzdem liegen die Anteile der Frauen mit Hochschulabschluss an der über 15-
jährigen Wohnbevölkerung immer noch unter jenen der Männer. Auch bei den Bil-
dungsverläufen lassen sich immer noch typische geschlechtsspezifische Muster er-
kennen.  

Eine in Auftrag gegebene Evaluierung zu den Fördermaßnahmen ESF-
Studienabschlussstipendien und ESF-Kinderbetreuungszuschüsse zeigte, dass für 
75 % der Befragten  die Förderungen zu schnelleren Studienabschlüssen führten. 
Für 50% der Befragten verbesserte sich die berufliche Position. 85 % der befragten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mittlerweile berufstätig. Mit einem Anteil von 
60 % stellten weibliche Studierende die Mehrheit der AntragstellerInnen und Bezie-
herInnen. Dies ist allerdings durch die höheren Teilzeitquoten von weiblichen berufs-
tätigen Studierenden bedingt. Dadurch liegen auch die durchschnittlichen monatli-
chen Stipendienhöhen um rund 90 € unter jener ihrer männlichen Kollegen. Ein Wei-
terentwicklungspotential wurde hinsichtlich Gender Mainstreaming Auswirkungen 
festgestellt. Eine Weiterführung und der Ausbau des Projektes unter leicht geänder-
ten Rahmenbedingungen wurden empfohlen. 
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ESF-Interventionen zur Unterstützung des lebensbegleiten-
den Lernens 
 

Die Maßnahmen sind angesichts der verschiedenen Themenstellungen und der Um-
setzung durch die drei Bereiche Schule, Erwachsenenbildung und Wissenschaft  
sehr verschiedenartig. Trotzdem ergibt sich eine gemeinsame Klammer: Den Zugang 
zu Bildungsmöglichkeiten für Benachteiligte schaffen und im Sinne lebensbegleiten-
den Lernens Kompetenzen zur kontinuierlichen Höherqualifizierung zu vermitteln. 

Primäre strategische Ansatzpunkte der ESF Interventionen sind der aufgezeigten 
Problemsituation entsprechend daher folgende Zielgruppen und Maßnahmen. 

 

Förderbare Zielgruppen 

- Bereich Schule 

- Jugendliche in der schulischen und beruflichen Ausbildung, und zwar v.a. jene, die 
vom Schulabbruch bedroht sind, die mit sozialen oder sprachlichen Problemen zu 
kämpfen haben, die Unterstützung hinsichtlich der Berufsorientierung und 
Berufsentscheidung benötigen, sowie  MigrantInnen; 

- Berufstätige, die versuchen, im zweiten Bildungsweg einen Bildungsabschluss zu 
erlangen, und dabei vom Abbruch bedroht sind;  

- Lehrende, BeraterInnen, TrainerInnen etc.  

Bereich Erwachsenenbildung 

- Niedrigqualifizierte Personen, Personen mit nicht abgeschlossener 
Berufsausbildung bzw. fehlender oder mangelhafter Basisbildung; 

- sozial und regional benachteiligte Personen;  

- MigrantInnen; 

- Frauen; 

sowie 

- benachteiligte Jugendliche und 

- ältere Personen; 

- Lehrende, BeraterInnen, TrainerInnen etc.  

Bereich Wissenschaft 

- (ehemals) berufstätige Studierende, insbesondere Frauen mit 
Kinderbetreuungspflichten, WiedereinsteigerInnen und finanziell benachteiligte 
Personen. 
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Förderbare Maßnahmen 

Bereich Schule 

- Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im schulischen und beruflichen Bereich mit 
den Schwerpunktsetzungen  
Erhöhung der Zahl der Personen mit Basisqualifikationen und Bildungsabschlüssen 
sowie Verringerung des SchulabbrecherInnenanteils 
Neuorientierung und Qualitätsentwicklung eines Systems qualifizierender Bildungs-
angebote für Berufstätige 
Innovative Maßnahmen (u.a. punktuelle Erhöhung der Durchlässigkeit (NQR, Bil-
dungsstandards)) 
Verbesserung der Orientierungs- und Entscheidungsfähigkeit bei Bildungs- und Be-
rufsentscheidungen im Besonderen für Benachteiligte sowie 
Verbesserung der Kenntnisse von Lehrenden über Qualifikationsanforderungen in 
zukunftsträchtigen Wirtschaftssektoren. 

Bereich Erwachsenenbildung 

- Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für benachteiligte Personen im Bereich Er-
wachsenenbildung (in den Bereichen Basisbildung, Bildungsabschlüsse und Zu-
gang zu höherer Bildung) bzw. für in der Erwachsenenbildung Tätige; 

- Bildungsinformation und Bildungsberatung im Bereich Erwachsenenbildung; 

- Qualitätsstandards für Aus- und Weiterbildungsangebote im Bereich Erwachsenen-
bildung. 

Bereich Wissenschaft 

- Vergabe von Studienabschlussstipendien und Kinderbetreuungszuschüssen (zur 
Vermeidung des Studienabbruchs) und zum Erwerb der Berufsqualifikation in der 
Studienabschlussphase für (ehemals) berufstätige Studierende, Wiedereinsteiger-
Innen und finanziell benachteiligte Personen. 

Alle drei Bereiche 

- Innovative Maßnahmen 

 

 

 

Umsetzende Förderstellen 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
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Zielgrößen und Indikatoren 
 

Wirkungsziele (spezifische Ziele im Schwerpunkt) 

1. Bereich Schule 

- Erhöhung der Zahl der Personen mit Basisqualifikationen und Bildungsabschlüssen 
sowie Verringerung des SchulabbrecherInnenanteils (etwa von ImmigrantInnen) 
durch Erhöhung des Qualifikationsniveaus durch gezielte Ausbildungsmaßnahmen 
(etwa im sprachlichen Bereich); 

- Neuorientierung und Qualitätsentwicklung eines Systems qualifizierender Bildungs-
angebote für Berufstätige in Österreich; 

-  (Punktuelle) Erhöhung der Transparenz und Durchlässigkeit im Bildungswesen; 

- Verbreiterung von niederschwelligen Beratungs- und Orientierungsangeboten für 
Personen mit besonderen Voraussetzungen an den Übergängen Pflichtschule (Se-
kundarstufe I) und weiterführenden Ausbildungswegen; 

- Stärkung der Effektivität und Professionalisierung der Bildungs- und Berufswahlori-
entierung in der Sekundarstufe II; 

- Verbesserung der Kenntnisse von Lehrenden über Qualifikationsanforderungen in 
zukunftsträchtigen Wirtschaftssektoren. 

2. Bereich Erwachsenenbildung 

- Erhöhung der Zahl der Personen mit Basisqualifikationen und Bildungsabschlüssen 
im Bereich Erwachsenenbildung; 

- Erleichterung des Übergangs von der Basisbildung zur weiterführenden höheren 
Bildung und in den Beruf; 

- Verbreiterung des Zuganges zu Bildungs- und Berufsmöglichkeiten durch nie-
derschwellige Bildungsinformations- und Bildungsberatungsservices in allen Bun-
desländern; 

- Professionalisierung und Qualitätssicherung der Fort- und Weiterbildungsangebote 
für in der Bildung Tätige; 

- transparente und nachvollziehbare Qualitätsstandards auf Ebene der Institutionen 
und der Angebote im Bereich Erwachsenenbildung. 

3. Bereich Wissenschaft 

- Vermeidung von Studienabbrüchen und Erhöhung der Berufsqualifikation für (ehe-
mals) berufstätige Studierende, WiedereinsteigerInnen und finanziell benachteiligte 
Personen. 

 

2,5% der Mittel im Schwerpunkt sollen für innovative Maßnahmen verwendet wer-
den.  
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Gleichstellungsziele 

Der Frauenanteil an den Förderfällen bzw. geförderten Personen sowie am Budget 
beträgt zumindest 50%.  

Die Maßnahmen sind so auszurichten, dass neue Ungleichheiten bzw. die Reproduk-
tion bestehender Diskriminierungen vermieden werden; dies gilt auch in Bezug auf 
das Einkommen. 

 

 

Ergebnis- und Outputindikatoren43 

 

Spezifische Ziele Operationalisierung  Zielwert 

= Wirkungsziele OUTPUTINDIKATOREN: 
Anzahl der geförderten Personen 
in Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen 
- schulischer Bereich 
- Erwachsenenbildung 
Teilnahmen an Informationen, 
Beratung, Orientierung 
- Schulischer Bereich  
- Erwachsenenbildung 
BildungsberaterInnen 
„Weiterbildungsakademie“: Zerti-
fizierung für in der Erwachsenen-
bildung tätige Personen Förder-
fälle Wissenschaft 
Anteil der Zielgruppe Frauen 
(Budget und geförderte Perso-
nen)  
 

  
 
 
 
50.000 
32.800 
 
 
30.000 
70.000 
     500 
 
 
 
  1.000 
  2.500 
>= 50% 

    
Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Basis Zielwert 
I. Bereich Schule 
Erhöhung der Zahl der Personen 
mit Basisqualifikationen und Bil-
dungsabschlüssen „Positiver 
Schulabschluss, Verbleib im Aus-
bildungssystem“ 
 
SZ 1 Erhöhung der Schülerzahlen, die 
die allgemeine Pflichtschule positiv 
absolvieren und die dadurch die Mög-
lichkeit haben, eine weiterführende 
Schule beziehungsweise Ausbildung 
zu absolvieren 

 
 
 
 
 
 
 
Reduzierung des Anteils der 
SchülerInnen, die pro Schulhalb-
jahr mehr als zwei Wochen dem 
Unterricht fern bleiben  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
19% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 

                                            
43 Die Indikatoren beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die gesamte Förderperiode. Die 
Erhebung erfolgt laufend und wird durch die Evaluierung ergänzt. Methoden und Zeitplan werden im 
Evaluierungsplan vom Begleitausschuss festgelegt. Soweit zum Zeitpunkt der Programmerstellung 
keine Zielwerte bzw. Referenzwerte für bestimmte Zielgruppen festgelegt sind erfolgt dies soweit mög-
lich über das laufende Monitoring bzw. ebenfalls im Zuge der Evaluierung. 
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SZ 2: Erhöhung der Schülerzahlen, 
welche die 9. Schulstufe positiv absol-
vieren, die damit die Möglichkeit ha-
ben, eine mittlere oder höhere berufs-
bildende Schule zu absolvieren; 
 
Bekämpfung des Schulabbruches 
 
 

 
Erhöhung der Anzahl der Schüle-
rInnen nichtdeutscher Mutter-
sprache mit einem positiven Ab-
schluss der 9. Schulstufe 
 
Erhöhung der Zahl der Absolven-
tInnen der 9. Schulstufe  
 

 
 
25% 
 
 
 
20 % 
 
60% 
 
 

 
 
Steigerung 
um 5 - 10% 
(=30-35%) 
(HAK/HTL) 
30 % (HUM) 
 
65%  
 
 

    
Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Basis Zielwert 
Neuorientierung u. Qualitätsent-
wicklung eines Systems qualifizie-
render Bildungsangebote für Be-
rufstätige in Österreich (Bildungs-
angebote mit Abschlüssen zur 
Ausübung einer (gehobenen) Be-
rufstätigkeit oder zum Weiterstudi-
um im tertiären Bereich) 
 
SZ 3: Nachholen von Bildungsab-
schlüssen im Sekundarschulbereich 
(AHS/BHS und mittlere Ausbildungen) 
 
SZ 4: Bekämpfung des Schulabbruchs 
als externe Maßnahme (Angebote für 
Abbrecher aus Tagesschulen) und 
interne Maßnahme (weniger Abbre-
cher an den Schulen für Berufstätige) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhöhung der Anzahl der Absol-
vent/innen für mittlere und höhere 
Schulformen  
 
Partizipation der AHS/BHS-
Abbrecher/innen im 2. Bildungs-
weg erhöhen; 
 
 
 
Anzahl der Drop-outs an Schu-
len für Berufstätige senken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
ca. 20% 
 
 
 
 
 
40% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  110% 
 
 
    
  35% 
 
 
 
 
 
  25% 
 
 

    
Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Basis Zielwert 
 (Punktuelle) Erhöhung der Trans-
parenz und der Durchlässigkeit im 
Bildungswesen  
 
SZ 5: Erarbeitung und Einsatz von 
Bildungsstandards in der Berufsbil-
dung 
 
SZ 6: Entwicklung und Umsetzung 
eines Nationalen Qualifikationsrah-
mens (NQR) mit Bezug zum Europäi-
schen Qualifikationsrahmen (EQR) 
 

 
 
 
Anzahl und Prozentsatz von 
SchülerInnen in der beruflichen 
Bildung, die den Standard errei-
chen 
 
Erhöhung der Zahl der Personen, 
die durch eine transparente Dar-
stellung ihrer allenfalls auf infor-
mellem Weg erworbenen Kompe-
tenzen einen verbesserten Ar-
beitsmarktstatus erreichen  
 

 
 
 
 
044 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
10 % 
 
 
 
 
10 % 
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Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Basis Zielwert 
Verbreiterung von niederschwelli-
gen Beratungs- und Orientierungs-
angeboten für Personen mit beson-
deren Voraussetzungen an den 
Übergängen Pflichtschule (Sekun-
darstufe I) und weiterführenden 
Ausbildungswegen; Stärkung der 
Effektivität und Professionalisie-
rung der Bildungs- und Berufs-
wahlorientierung in der Sekundar-
stufe II  
 
SZ 7: Schaffung eines breiten, nieder-
schwelligen Zugangs zu Beratungs- u. 
Orientierungsangeboten für Jugendli-
che mit besonderen Voraussetzungen 
und Bedürfnissen an den Übergängen 
von Pflichtschule (Sekundarstufe I) zu 
weiterführende Ausbildungswegen   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbesserung zielgruppen-
bezogener Überleitungsprozesse. 
80% der einbezogenen Jugendli-
chen haben eine Anschlusspers-
pektive gefunden 
(Evaluierung) 
 
 
 
Reduzierung der Anzahl der Ju-
gendlichen, die keine weitere 
Ausbildung nach der Sekundar-
stufe I ergreifen. (Evaluierung)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
n.V. 
 

 
 

 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

 
 
 
 

 
 
 
3% 
 

SZ 8: Stärkung der Effektivität und 
Professionalisierung der Bildungs- und 
Berufswahlorientierung in der Sekun-
darstufe II 
 

Reduktion der Abbruchquoten in 
Sekundarstufe II  um 25% je 
Schultyp (AHS, BHS, BMS) 45 
 
 

  33% 
Schulab-
brecherIn-
nen im 
Schnitt 
 

-25% 
 
 
 

 
    
Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Basis Zielwert 
Verbesserung der Kenntnisse von 
Lehrenden über Qualifikationsan-
forderungen in zukunftsträchtigen 
Wirtschaftssektoren 
 
SZ 9: Bekämpfung der Dropoutpro-
blematik, Lernerfolgsförderung, Inte-
grative Berufsausbildung 
 
SZ 10: Vermittlung von Schlüsselquali-
fikationen und Schlüsselkompetenzen 
anhand des europäischen Referenz-
rahmen für Schlüselkompetenzen  
 
 

 
 
 
 
 
 
Angebote pädagogischer Be-
gleitmaßnahmen zur Senkung 
der Drop-out-Rate 
 
 
Verstärkung der Position der 
Schlüsselkompetenzen im Unter-
richtsgeschehen 
Ausstattung der Lehrenden mit 
den notwendigen Qualifikationen 

  
 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
35% 
 
 
 
 
35% 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
44 die Basis (0) bei SZ 5 und SZ 6 ist so zu verstehen, dass es sich dabei jeweils um neuartige Model-
le handelt, für deren Umsetzung bis dato keine konkreten Erfahrungswerte vorliegen! 
45 Durch eine effiziente und zielorientierte Berufsberatung können positive Auswirkungen auf die Ab-
bruchquoten erzielt und diese dadurch gesenkt werden. 
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Vermittlung d. 8 Schlüsselkomp.   
 
Allgemeine Anmerkung zu Basis/Ziel Angaben: Zur Zeit besuchen ca. 25% der Lehrenden an berufsbil-
denden Schulen die  Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu diesen Schwerpunkten. Die geplanten 
Fördermaßnahmen haben als Ziel die Erhöhung auf 35%. 
 
II. Bereich Erwachsenenbildung 
 

   

Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Basis* Zielwert 
Erhöhung der Zahl der Personen mit 
Basisqualifikationen und Bildungs-
abschlüssen, Erleichterung des 
Überganges von der Basisbildung 
zur weiterführenden höheren Bildung 
und in den Beruf: 
 
SZ 1: Verbesserung des Zugangs zur 
Basisbildung und zu weiterführenden 
Bildungsmaßnahmen für MigrantInnen  
 
SZ 2: Schaffung von Grundlagen für 
ein flächendeckendes, qualitätsgesi-
chertes Angebot zur Alphabetisie-
rung/Literalisierung 
 
SZ 3: Erhöhung der Weiterbildungsbe-
teiligung von bildungsfernen Frauen 
zur Verbesserung der Arbeitsmarkt-
chancen 
 
SZ 4: Verbesserung des Zugangs zu 
Bildungsabschlüssen und zu höherer 
Bildung für Benachteiligte 
 
 
 
 
 
SZ 5: Verbreiterung des Zuganges zu 
Bildungs- und Berufsmöglichkeiten 
durch niederschwellige Bildungsinfor-
mations- und Bildungsberatungsser-
vices in allen Bundesländern 
Professionalisierung und Qualitätssi-
cherung der Fort- und Weiterbildungs-
angebote für in der Bildung Tätige 
 
SZ 6: Aufbau eines kooperativen, insti-
tutions- und bereichsübergreifenden 
Qualifizierungssystem für in der Er-
wachsenenbildung Tätige 
 
SZ 7: Professionalisierung und Quali-
tätssicherung im Bereich der Bil-
dungsberatung 
 
SZ 8: transparente und nachvollzieh-
bare Qualitätsstandards auf Ebene der 
Institutionen und der Angebote im 
Bereich Erwachsenenbildung 

 
 
 
 
 
 
 
Erhöhung der Anzahl der Migran-
tInnen mit Basisbildung und 
Schlüsselkompetenzen  
 
Anbieter von Basisbildungs-/  
Alphabetisierungsangeboten 
österreichweit (Anzahl der Bun-
desländer) 
 
Anzahl der Transfers innovativer 
Bildungsmodelle für die Zielgrup-
pe in das Regelangebot 
 
 
 
Erhöhung der Zahl der Teilneh-
merInnen an Maßnahmen zum 
Hauptschulabschluss, Basisbil-
dung/ Alphabetisierung im Vor-
feld und in Zugangsformen zu 
höherer Bildung 
 
 
Anzahl der Beratungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anzahl der Personen mit Zertifi-
kat bzw. Diplom 
 
 
 
 
Anteil der BildungsberaterInnen 
mit Diplom 
 
Umsetzung von Qualitätsstan-

   
 
 
 
 
 
 
1.600 
 
 
 
4 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
20.000 
 
 
 
 
 
 
 
19.000 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
0 % 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Steigerung 
um ca. 90% 
(3.000) 
 
8 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
Steigerung 
um ca. 80% 
(36.000) 
 
 
 
 
 
Steigerung 
um ca. 270% 
(70.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.000 
 
 
 
 
 
50% 
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dard 10 % 60 % 
 
 III. Bereich Wissenschaft:  
 

   

Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Basis Zielwert 
Vermeidung von Studienabbrüchen 
und Erhöhung der Berufsqualifika-
tion für ehemals berufstätige Stu-
dierende, WiedereinsteigerInnen 
und finanziell benachteiligte Perso-
nen  

Erhöhung der Anzahl der Studi-
enabsolventInnen mit Berufstä-
tigkeit und/oder Kinderbetreu-
ungspflichten  

  1500 Steigerung 
um 60% 
(2500) 
 

 
Ergänzende Anmerkungen:  

1. aufgrund der vielfältigen und unterschiedlichen Vorhaben in den drei Teilbereichen Schu-
le, Erwachsenenbildung und Wissenschaft muss eine bestimmte Mindestanzahl an spezifi-
schen Zielen angeführt werden, da andernfalls eine realitätsgetreue Abbildung der entspre-
chenden Vorhaben nicht möglich ist!  

2. die o.a. Basis- und Zielwerte verstehen sich jeweils als zielgruppen- beziehungsweise 
projektbezogen, also nicht auf (Gesamt-)österreich bezogen! 

Die Projektinhalte und Zielgruppen lassen sich in Vertiefung der o.a. Spezifischen Ziele wie 
folgt beschreiben:  

                                

Projektinhalt Zielgruppen 
 
Bereich Schule 
 

 

SZ 1: Entwicklung von Modellen zur verstärkten 
Kooperation mit außerschulischen sozialen Dien-
sten 

SchülerInnen der Sekundarstufe I an Schu-
len, die besonders von der „Schulverweige-
rung„ betroffen sind (Basiswert ist jeweils der 
Ausgangswert am jeweiligen Schulstandort!) 

SZ 2: (Gezielte Fördermaßnahmen zur Verbesse-
rung der Deutschkenntnisse sowie in schularten-
spezifischen Unterrichtsgegenständen, bei denen 
ein hohes Risiko für ein Scheitern besteht.  

SchülerInnen der neunten Schulstufe, Schü-
lerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache 

SZ 3: Didaktische Innovationen mit neuen Lern
 formen und neuen Medien an Schulen für 
Berufstätige; Angebote von Coachings und Prü-
fungesrepititorien 

BesucherInnen von Berufstätigenformen be-
rufsbildender Schulen; 

SZ 4:„Education on demand“-Angebote; Forcie-
rung von Lern-Coaching und Lerncommunities; 
 „Situationsorientierte Eingangsberatung“; 
Aufbau von Vernetzungsstrukturen zwischen 
Standorten 

BesucherInnen von Berufstätigenformen be-
rufsbildender Schulen; 

SZ 5: Entwicklung von Bildungsstandards; Pilotie-
rung der Unterrichtsbeispiele als Teil der Bil-
dungsstandards; Entwicklung von Testinstrumen-
ten 

SchülerInnen in der beruflichen Bildung 

SZ 6: Entwicklung und Umsetzung des Nationa-
len Qualifikationsrahmens (NQR) mit Bezug zum 
Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) 

SchülerInnen, StudentInnen 

SZ 7: Intensivierung von außerschulischen 
Maßnahmen und Pilotprojekten zur Berufs- und 
Bildungswahlentscheidung an der Schnittstelle 
Pflichtschule zu weiterführenden Bildungsangebo-
ten; Interaktive Maßnahmen für Realbegegnun-
gen von jugendlichen Zielgruppenpersonen mit 

Jugendliche, die keine weitere Ausbildung 
nach der Sekundarstufe I ergreifen 
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Betrieben; Sensibilisierungsmaßnahmen für Eltern 
und andere an der Berufswahlentscheidung betei-
ligte Schlüsselpersonen 
SZ 8:Zusätzliche schulische und außerschulische 
Maßnahmen und Projekte zur Berufs- und Bil-
dungswahlentscheidung in der Sekundarstufe II 

AHS-, BMS- und BHS-SchülerInnen an aus-
gewählten Standorten im Rahmen des Pro-
jektes 

SZ 9: Stärkung des Selbstbewusstseins der Schü-
lerInnen durch Verwendung spezieller Unterrichts-
formen und durch Eingehen auf spezielle 
 Prolemlagen; Unterstützung der Lehrenden 
in der integrativen Berufsausbildung; Verstärkte 
Durchführung bundes- und landesweiter Fort- 
 und Weiterbildungsveranstaltungen 

SchülerInnen und Lehrende an berufsbilden-
den Schulen 

SZ 10: Verstärkung der Position der Schlüssel-
kompetenzen im Unterrichtsgeschehen; Ausstat-
tung der Lehrenden mit den notwendigen Qualifi-
kationen zur Vermittlung der acht Schlüsselkom-
petenzen 

SchülerInnen und Lehrende an berufsbilden-
den Schulen 

 
  

Bereich Erwachsenenbildung 
 

 

SZ 1:Bildungsmaßnahmen für die Zielgruppe, Ent-
wicklung innovativer methodisch-didaktischer Mo-
delle, Aus- und Weiterbildung von Lehrenden, Auf-
bau von Vernetzungsstrukturen 
 

MigrantInnen, Lehrende in Basisbildungskursen 

SZ 2: Entwicklung neuer Modelle, Qualitätssiche-
rungssystem, Vernetzung der Anbieter 

 
Illiterate, Lehrende in Basisbildungskursen 

 
SZ 3: Entwicklung von Modellen zur Erreichung der 
Zielgruppe, Transfer von in EQUAL entwickelten 
innovativen Bildungsmodellen, Bildungsmaßnahmen 
für die Zielgruppe, Aufbau v. Vernetzungsstrukturen 

 
Bildungsferne Frauen in ländlichen Regionen, 
junge Frauen ohne Berufsausbildung in Mittel- 
und Großstädten 

 
SZ 4: Umsetzung von Bildungsmaßnahmen, Ent-
wicklung innovativer methodisch-didaktischer Kon-
zepte, Aus- und Weiterbildung von Lehrenden, Ber-
terInnen etc., Weiterentwicklung von Vernetzungs-
strukturen 

 
niedrigqualifizierte Personen, Personen mit 
nicht abgeschlossener Berufsausbildung bzw. 
fehlender oder mangelhafter Basisbildung; sozi-
al und regional benachteiligte Personen; be-
nachteiligte Jugendlichen 

 
SZ 5: Aus- bzw. Aufbau des regionalen und ziel-
gruppenadäquaten überinstitutionellen Bildungsbe-
ratungsangebotes; Vernetzung der Bildungsberate-
rInnen; Entwicklung von bundesweiten Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen und Wissensmanagementsy-
stemen 

 
niedrigqualifizierte Personen, Personen mit 
nicht abgeschlossener Berufsausbidlung bzw. 
fehlender oder mangelhafter Basisbildung; sozi-
al und regional benachteiligte Personen; Mi-
grantInnen; Frauen,  benachteiligte Jugendli-
chen, ältere Personen 
 

 
SZ 6: Akkreditierung von Angeboten in der Erwach-
senenbildung; Zertifizierung bzw. Diplomierung für 
in der Erwachsenenbildung Tätige 

 
Lehrende, BeraterInnen, TrainerInnen etc. 

 
SZ 7: einheitliche Qualitätsstandards für Bildungs-
beraterInnen in der Erwachsenenbildung durch die 
Diplomierung 

 
BeraterInnen in den Ziel 2 Projekten 

 
SZ 8: (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung von 
Qualitätsstandards auf Ebene der Institutionen und 
der Bildungsangebote  

 
Projektträger/-partner der Ziel 2 Projekte 
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Bereich Wissenschaft 
 

 

SZ: Vermeidung von Studienabbrüchen und Erhö-
hung der Berufsqualifikationen für ehemals berufstä-
tige Studierende, WiedereinsteigerInnen und finan-
ziell benachteiligte Personen 

Ehemals berufstätige Studierende, Wiederein-
steigerInnen und finanziell benachteiligte Per-
sonen 

 
3. die Abdeckungsquote, also wie viele Personen im Verhältnis zur jeweiligen „Gesamtpopulation“ 
der Zielgruppen tatsächlich im ESF erreicht werden, wird im Rahmen einer Evaluierung erhoben 
werden. Diese Evaluierung soll im Abstand von drei Jahren stattfinden, und zwar beginnend mit 
dem Jahr 2009, also 2009 und 2012!  

 

Innovative Maßnahmen46  OUTPUTINDIKATOREN: 

     Anzahl der geförderten Projekte    5 - 10 

     Mitteleinsatz         2,5% der 

            Mittel im SP 

                                            
46 Innovative Maßnahmen, ihre Wirkung und ihre Ansätze für Nachhaltigkeit sind Gegenstand der 
Evaluierung 
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Schwerpunkt 5: 
Territoriale Beschäftigungspakte 

 

 

Zielsetzung 
 

Stragegische Ziele: 

Die Unterstützung der Umsetzung der beschäftigungspolitischen Ziele durch die ver-
besserte Koordination der Akteure auf regionaler und/oder lokaler Ebene im Rahmen 
von Territorialen Beschäftigungspakten und damit die Verbesserung in der Betreu-
ung und Integration von arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen.  

 

Ziel ist die Schaffung und Umsetzung einer breit angelegten regionalen und/oder lo-
kalen Partnerschaft, die es ermöglicht,  

- die Probleme, Vorstellungen und Ziele aller regionalen AkteurInnen festzustellen, 
die in dem betreffenden Gebiet im Bereich der Beschäftigung tätig sind;  

- alle verfügbaren Mittel für eine integrierte Strategie einzusetzen, die von allen betei-
ligten AkteurInnen akzeptiert wird, den tatsächlichen Bedürfnissen entspricht und in 
einem Territorialen Beschäftigungspakt festgeschrieben wird;  

- beschäftigungswirksame Aktionen besser zu integrieren und zu koordinieren;  

- beschäftigungswirksame Maßnahmen sowie insbesondere auch Maßnahmen für 
arbeitsmarktferne Personen durchzuführen. 

 

Bereits seit 1998 fördert das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz die Kooperation von Bundes- und Landesdienststellen in be-
schäftigungspolitischen Themenstellungen im Rahmen der Territorialen Beschäfti-
gungspakte. Die bereits in der Programmperiode 2000 - 2006 festgelegten Aufga-
benstellungen und Zielsetzungen gelten im Wesentlichen unverändert weiter.  

• Dem Problem der Arbeitslosigkeit und insbesondere der Integration von arbeits-
marktpolitischen Problemgruppen kann erfolgreich nur durch sektorübergreifende 
Strategien und Maßnahmen begegnet werden, 

• die lokale und regionale Ebene stellt eine wesentliche Ergänzung der nationalen 
Politik in der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und der Förderung der Beschäfti-
gung dar, 

• zur erfolgreichen Betreuung dieser Themen ist eine wechselseitige strukturierte 
horizontale wie vertikale Abstimmung aller Politikbereiche und der agierenden Ak-
teure zielführend, 

• diese Zusammenarbeit soll im Wege eines partnerschaftlichen Ansatzes erfolgen, 
der öffentliche Institutionen, die Sozialpartner und Nichtregierungsorganisationen 
gleichermaßen einbezieht.  
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Das Konzept der Territorialen Beschäftigungspakte basiert auf Governance-
Ansätzen, wie sie in der modernen Politikgestaltung zunehmend an Bedeutung ge-
winnen47. 

 

 

Analyse-Aussagen und Ergebnisse der Vorperiode 
Ausgehend von der Analyse, dass dem Problem der Arbeitslosigkeit angesichts der 
beschränkten Finanzmittel und der steigenden Komplexität am Arbeitsmarkt durch 
eine bessere Abstimmung der bestehenden Ressourcen der Beschäftigungspolitik in 
den Regionen begegnet werden kann und basierend auf den Erfahrungen des 1996 
gestarteten Pilotprogramms der Europäischen Kommission "Territorial Employment 
Pact", beschloss die österreichische Bundesregierung 1998, den Aufbau von Be-
schäftigungsbündnissen österreichweit zu propagieren, um so die Umsetzung des 
damaligen Nationalen Aktionsplans für Beschäftigung zu unterstützen.  

Der Aufbau und die Umsetzung wurde von Beginn an aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds unterstützt und sodann im Programm "Ziel-3-Österreich 2000 bis 2006" 
in einem eigenen Schwerpunkt verankert, in dem die nötigen Unterstützungsstruktu-
ren sowie Evaluierungen, Studien, Öffentlichkeitsarbeit und in geringem Umfang 
auch Pilotprojekte gefördert wurden. 

In der Folge wurden in allen österreichischen Bundesländern landesweite "Territoria-
le Beschäftigungspakte" (TEPs) sowie zusätzlich einige auf lokaler Ebene agierende 
Beschäftigungspakte abgeschlossen. 

Im Rahmen der Evaluierung des "Ziel-3-Österreich 2000 bis 2006" wurde eine eige-
ne, umfassende Evaluierung der Ergebnisse der Arbeit der österreichischen TEPs 
vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut durchgeführt, deren wichtigste 
Ergebnisse nachfolgend zusammengefasst werden: 

• Die Interventionen des Europäischen Sozialfonds führten zur Absicherung und 
Weiterentwicklung von Territorialen Beschäftigungspakten, in denen die beschäfti-
gungspolitisch relevanten Strategien diverser Politikbereiche sowie die unter-
schiedlichen beschäftigungswirksamen Aktivitäten abgestimmt werden können. 
Auf diese Weise gelingt es besonders, Arbeitsmarktpolitik mit Struktur-, Wirt-
schafts- und Regionalpolitik zu vernetzen. Den Pakten wird ein wesentlicher Bei-
trag zur Steigerung der Transparenz und Effizienz der Arbeitsmarktpolitik beschei-
nigt, sowie zur Generierung zusätzlicher Projekte bzw. allgemein zur Verbesse-
rung der Arbeitsmarktpolitik.  

• Insgesamt zeigten die durchgeführten Analysen, dass in den Jahren des Beste-
hens der Territorialen Beschäftigungspakte erhebliche Fortschritte hinsichtlich der 
Entwicklung umfassender Partnerschaften, der Koordination von Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik sowie in der Erreichung einzelner im EPPD zu ESF-Ziel 3 nor-
mierter Zielsetzungen - wie zum Beispiel der Sicherung von Fördermitteln für die 
Region und der Umsetzung von Gender Mainstreaming - erzielt werden konnten.  

                                            
47 Governance bei den TEPs umfasst den Prozess des Steuerns und Koordinierens mehrerer Politik-
bereiche in horizontal und vertikal verbundenen Netzwerken. Hierzu werden unterschiedliche Instru-
mente, Regeln und Prinzipien angewendet (siehe dazu auch www.pakte.at). 
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• Es gelang den Pakten, Akzeptanz für wichtige arbeitsmarktpolitische Themen in 
Institutionen zu schaffen, die traditioneller Weise nicht den Arbeitsmarkt-
akteurInnen zugerechnet werden. Der Mehrwert der Pakte liegt in einer verbesser-
ten Anpassung von Standardmaßnahmen an lokale Bedürfnisse, einer Verbesse-
rung der erbrachten Politikleistung durch kontinuierlichere und planmäßigere Vor-
gehensweisen und der Sicherung von Fördermitteln für die Region insbesondere 
aus EU Programmen. Durch die Pakte wurden Maßnahmen intensiviert und räum-
lich ausgedehnt. Zudem wurden langfristige Finanzierungen von bestehenden 
Projekten erreicht, was die Planbarkeit der Maßnahmen erhöht. Schlussendlich 
wurden durch die Pakte zusätzliche EU-Mittel für die Arbeitsmarkpolitik erschlos-
sen.  

• Den Pakten wird von den PartnerInnen ein Beitrag  zur Steigerung der Effizienz 
und Transparenz der Arbeitsmarktpolitik sowie zur Generierung von zusätzlichen 
Projekten bescheinigt. Auch ist die Mehrheit der Befragten der Meinung, die Pakte 
hätten zu einer Beschleunigung der Entscheidungsprozesse über wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitische Vorhaben im jeweiligen Bundesland und zu einer Erhöhung 
der Transparenz arbeitsmarktpolitischer Entscheidungen beigetragen. Der Beitrag 
zur Verbesserung der Arbeitsmarktpolitik als Oberziel für die Pakte wird dabei un-
abhängig vom Pakttyp als positiv gesehen. Allerdings haben Pakte, in denen gro-
ße Budgets koordiniert werden, einen besonders positiven Effekt auf die Be-
schleunigung der Entscheidungsprozesse im Land und auch auf die Transparenz 
arbeitsmarktpolitischer Entscheidungen. Pakte, die ihre Rolle besonders stark 
über den Entwurf von Projekten definieren, haben hingegen einen besonders ho-
hen Beitrag zur Generierung zusätzlicher Projekte. Pakte, die von mehreren Part-
nerInnen gemeinsam gesteuert werden, tragen nach Meinung der PartnerInnen 
mehr zu einer beschleunigten Entscheidungsfindung und einer Steigerung der 
Transparenz politischer Entscheidungen bei als Pakte mit nur einer dominanten 
Partnerinstitution. 

• Die Pakte haben gemeinsam und abgestimmt besondere inhaltliche Initiativen ge-
setzt, insbesondere im Bereich Gender Mainstreaming (Projekt TEPGEM) und zur 
Integration älterer ArbeitnehmerInnen (Projekt TEP EQUAL ELDERLY). 

• Die Territorialen Beschäftigungspakte bilden eine vorwiegend arbeitsmarktpolitisch 
ausgerichtete Struktur. Die Mehrheit der PartnerInnen sieht die wichtigste Rolle 
der Pakte in der Koordination von Politiken zwischen PartnerInnen und der 
"Schließung von Lücken in der Betreuung arbeitsmarktpolitischer Zielgruppen". In 
Landespakten werden allerdings regionalpolitische Zielsetzungen unterhalb der 
Landesebene nur selten berücksichtigt. Von den im EPPD 2000 - 2006 normierten 
Zielen wurde vor allem die Umsetzung von Gender Mainstreaming von den Part-
nerInnen der Pakte als prioritäre Zielsetzung wahrgenommen.  

• Die Pakte werden oftmals durch eine mangelnde Ressourcenausstattung behin-
dert. Im Vergleich zu ihrer recht breiten Zielsetzung sind sie durch ausgesprochen 
knappe personelle und finanzielle Ressourcen gekennzeichnet. In den meisten 
Pakten arbeiten nur ein/e bis zwei Vollzeitbeschäftigte in der Paktkoordination. 
Budgets für eigene Analysen und Studien sind sehr eng bemessen. Der einzige 
Ressourcenfaktor, der von den PaktkoordinatorInnen mehrheitlich als ausreichend 
bezeichnet wird, ist die Ausstattung mit Büroinfrastruktur. 

• Auf der Ebene der Politikaufnahme sind einige wesentliche Erfolge der Pakte zu 
verbuchen. Insbesondere werden die Paktkoordinationen zunehmend in Gremien 
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der Landespolitik berufen. Die Budgets, an deren Koordination die Pakte mitarbei-
ten, steigen kontinuierlich an. Auch zeigen sich einige Synergien zu anderen För-
derungsprogrammen der EU insbesondere in innovativen Maßnahmen. Das belegt 
die starke Innovativkraft, die von dieser Struktur ausgeht. Überdies haben die Pak-
te eine Vorbildwirkung, die dazu führt, dass es auch in anderen Politikbereichen zu 
einer Übernahme von kooperativen Entscheidungsinstitutionen kommt. Allerdings 
stellt sich gerade vor dem Hintergrund der beschränkten Ressourcen der Pakte 
die Frage, wie – unter der Annahme einer Ausweitung der Integration der Pakte in 
die politischen Gremien und steigender budgetärer Mittel, die den Pakten zur Ko-
ordination überlassen werden – die  bisherige Qualität der Arbeit der Pakte für die 
Zukunft gesichert werden kann. Dies scheint eine genauere Abgrenzung dessen, 
wofür sich die Pakte verantwortlich fühlen, um so notwendiger zu machen. 

Basierend auf diesen Ergebnissen wurde von Seiten des Evaluierungsteams vorge-
schlagen, in einer Konsolidierungsphase die Pakte im Rahmen einer breiter angeleg-
ten Diskussion verstärkt in Richtung einer nachhaltigen eigenständigen Entwicklung 
zu orientieren. Dieser Vorschlag wurde aufgegriffen und in einem von der öster-
reichweiten Koordinationsstelle unterstützten Konsolidierungsprozess wurde ver-
sucht, die Empfehlungen der Evaluierung umzusetzen. 

Als entscheidende Erfolgsfaktoren wurden seitens der Evaluierung auch die Unter-
stützung der TEPs durch die österreichweite Koordinationsstelle und das dadurch 
bestehende nationale TEP-Netzwerk identifiziert. 

 

 

ESF-Interventionen zur Unterstützung von Territorialen Be-
schäftigungspakten 
Auf Programmebene bestätigen die Evaluierungsergebnisse die Sinnhaftigkeit der 
Förderung der für die Umsetzung von TEPs nötigen Strukturen, weshalb diese auch 
in der Förderperiode 2007 bis 2013 vorgesehen werden. Da die Evaluierung feststell-
te, dass die Pakte durch eine mangelnde Ressourcenausstattung behindert werden 
und die personellen und finanziellen Ressourcen und Budgets für eigene Analysen 
und Studien ausgesprochen knapp sind, sollen die verfügbaren Fördermittel konzen-
triert für die nötigen Unterstützungs- und Vernetzungsstrukturen ergänzt um Studien 
und Monitoring- und Evaluierungsmaßnahmen eingesetzt werden.  

Verstärkt unterstützt wird die Zusammenarbeit der landesweit eingerichteten TEPs 
mit der lokalen Ebene, da die Evaluierung auch gezeigt hat, dass die Einbindung be-
stimmter Partner und die Berücksichtigung des lokalen Bedarfs am besten auf lokaler 
Ebene möglich ist. 

Das nationale TEP-Netzwerk und die Unterstützung der TEPs durch die österreichi-
sche Koordinationsstelle wurden von der Evaluierung als entscheidender Erfolgsfak-
tor identifiziert und sollen jedenfalls fortgeführt werden (die Finanzierung erfolgt im 
Rahmen von Schwerpunkt 6). Damit ist es auch möglich, den mit dem "Konsolidie-
rungsprozess" (im Rahmen dessen u.a. die seitens der Evaluierung empfohlene ge-
naue Abgrenzung der Zuständigkeit pro TEP vorgenommen wurde) begonnene Pro-
zess zur Sicherstellung einer weiterhin hohen Qualität der Arbeit der TEPs fortzufüh-
ren.  
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Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds soll im gegenständlichen Schwerpunkt 
ausschließlich die Förderung der für die Umsetzung von Territorialen Beschäfti-
gungspakten erforderlichen Strukturen einschließlich des Monitoring und der Evaluie-
rung und der Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. Die Förderung der Maßnahmen selbst 
erfolgt im Rahmen der anderen Schwerpunkte des Programms (siehe insb. SP 3b), 
in anderen Programmen sowie aus nationalen Mitteln. Im Rahmen der Territorialen 
Beschäftigungspakte kann auch die Abstimmung bzw. Umsetzung von Programmen 
für innovative Projekte zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Integration arbeits-
marktpolitischer Problemgruppen erfolgen. 

 

 

Förderbare Maßnahmen: 

- Förderung von Unterstützungs- und Vernetzungsstrukturen, die die regionalen und 
lokalen Stellen bei der Durchführung von Analysen, der Definition der Strategie, 
dem Finanzmanagement, der Entwicklung von Projekten sowie bei Monitoring und 
Evaluierung und/oder bei der Umsetzung der landesweiten Strategie auf lokaler 
Ebene unterstützen; 

- Vernetzung der Pakte untereinander, mit der lokalen, nationalen und internationa-
len Ebene; 

- Studien, Monitoring und Evaluierungen und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

 

Umsetzende Förderstellen 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Territoriale Beschäftigungspakte bzw. deren Mitgliedsorganisationen 

 

 

Zielgrößen und Indikatoren 
Die Messung der Ergebnisse und Wirkungen von TEPs ist schwierig, da eine quanti-
tative Messung nur auf Ebene der Maßnahmen möglich ist. Die Wirkungen der im 
Rahmen dieses Schwerpunktes geförderten Paktarbeit - wie beispielsweise die Er-
höhung der Wirksamkeit und Effizienz durch die Zusammenarbeit im Rahmen der 
Partnerschaft und durch die Bündelung und Abstimmung der einzelnen Programme 
und Förderungen - sind jedoch sehr schwierig zu erfassen. Weiters sind die Strategi-
en und Ziele der einzelnen österreichischen TEPs per Definition breit gefächert, da 
sie auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt sind.  

Die Definition von österreichweit einheitlichen Indikatoren für die umgesetzten Pakt-
maßnahmen ist nur soweit sinnvoll, als von den TEPs tatsächlich nicht nur gleicharti-
ge Strategien, sondern auch gleichartige Umsetzungsschritte und Maßnahmen ge-
setzt werden. Weiters liegt die Hauptaufgabe der TEPs in der Koordination der Maß-
nahmen; die Umsetzung sowie das Monitoring und die Evaluierung der Maßnahmen 
erfolgt jedoch durch die Partner im eigenen Wirkungskreis. Ein eigenes TEP-
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Maßnahmenmonitoring muss auch im Bezug zu den eingesetzten Finanzmitteln ge-
sehen werden.  

Trotzdem ist es wichtig, die lokalen und regionalen Entwicklungsprozesse zu evaluie-
ren; sowohl um die Kosten/Nutzen-Relationen und den Mehrwert klar aufzuzeigen 
als auch die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in diese Prozesse zu festigen und 
letztlich auch, um aus den Erfahrungen selbst zu lernen und sie übertragbar und für 
andere nutzbar zu machen. Die österreichischen Pakte haben daher im Rahmen des 
"Konsolidierungsprozesses" begonnen, Methoden zu entwickeln bzw. zu adaptieren, 
die geeignet sind, die jeweils paktspezifischen Leistungen zu dokumentieren.48 
 

Wirkungsziele (spezifische Ziele im Schwerpunkt)49 

Systematische Verknüpfung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik mit 
anderen Politikbereichen auf regionaler und lokaler Ebene im Rahmen von Partner-
schaften mit den Zielen  

Feststellung der Probleme, Vorstellungen und Ziele aller für die Problembereiche 
relevanten regionalen/lokalen AkteurInnen; 

Einsatz aller verfügbaren Mittel für eine integrierte Strategie, die von allen beteiligten 
Akteurinnen akzeptiert wird, den tatsächlichen Bedürfnissen entspricht und in einem 
Territorialen Beschäftigungspakt festgeschrieben wird; 

bessere Integration und Koordination beschäftigungswirksamer Aktionen; 

 

Ergebnis- und Outputindikatoren 

Spezifische Ziele   Operationalisierung        Zielwert 

Förderung von Pakten und  OUTPUTINDIKATOREN: 

Vernetzungsstrukturen  Anzahl der geförderten Pakte    8 

     ERGEBNISINDIKATOREN: 

     Anzahl der geförderten Pakte   8 

                                            
48 Beispielsweise beginnen die TEPs ihre Leistungen jeweils paktspezifisch entlang von sogenannten 
Wirkungsketten (adaptiert aus Ansätzen des wirkungsorientierten Monitorings) zu dokumentieren und 
darauf aufbauend TEP-Indikatoren für laufendes Monitoring und zur Selbstevaluierung zu entwickeln.  
49 Die Erreichung der Wirkungsziele wird im Rahmen der Evaluierung erhoben. Methoden und Zeit-
plan werden im Evaluierungsplan vom Begleitausschuss festgelegt. 
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Schwerpunkt 6: 
Technische Hilfe 

 

Zielsetzung 
 

Strategisches Ziel: 

Unterstützung der Programmumsetzung und der Zielerreichung 

 

Zur Sicherstellung des Erfolges des Programms ist es erforderlich, Maßnahmen zur 
Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle der 
operativen Programme sowie Maßnahmen zum Ausbau der Verwaltungskapazitäten 
für den Einsatz des ESF durchzuführen. 

 

 

ESF-Interventionen im Rahmen der Technischen Hilfe 
Die Umsetzung dieses Schwerpunktes erfolgt durch einzelne Maßnahmen, die im 
Folgenden demonstrativ dargestellt sind: 

 

Förderbare Maßnahmen 

- Maßnahmen zur Vorbereitung der Programmumsetzung (aktuelle und nächste Pro-
grammplanungsperiode) 

- Maßnahmen in Zusammenhang mit der Verwaltung des Programms 

- Maßnahmen der Begleitung des Programms 

- Maßnahmen der Bewertung der Programmumsetzung 

- Maßnahmen zur Unterstützung bei der Umsetzung des Programms 

- Maßnahmen der Information 

- Kontrollmaßnahmen 

- Maßnahmen zum Ausbau der Verwaltungskapazitäten für den Einsatz des ESF 

- Kosten für fachliche Dienstleistungen, die von den Begünstigten selbst auf eigene 
Rechnung oder von einer anderen öffentlichen Behörde bei der Ausarbeitung oder 
Durchführung einer Operation erbracht werden. 

- internationaler Erfahrungsaustausch 
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Die oben angeführten Punkte stellen keine abschließende Liste für alle möglichen 
Maßnahmen unter diesem Schwerpunkt dar. Die durchführbaren Maßnahmen sind 
allerdings durch die für dieses Programm geltenden Rechtsnormen beschränkt. 

 

Umsetzende Stellen (Verwaltungsbehörde und zwischen-
geschaltete Stellen) 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz  

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz – Sektion IV 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

Arbeitsmarktservice 

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 

 

 

Zielgrößen und Indikatoren 
Im Rahmen der geltenden budgetären Grenzen für den Einsatz unterstützender 
Maßnahmen sind maximal 4% des Gesamtbetrages der zuschussfähigen Ausgaben 
des Europäischen Sozialfonds der Strukturfondsperiode 2007-2013 für die 
Technische Hilfe vorgesehen.  

Da die Technische Hilfe im Zuge ihrer Zielsetzung nur eine unterstützende 
Maßnahme ist und diese keine unmittelbare Wirkung bei der Umsetzung der 
Programmstrategie entfaltet, sind diesem Schwerpunkt auch keine konkreten 
Auswirkungen zurechenbar. Diese manifestieren sich als Teilerfolg in der Umsetzung 
des Gesamtprogramms. 
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Indikatoren zur Abbildung des Mehrwerts der In-
terventionen 

 

 

Im Rahmen der Ex-Ante Evaluierung wurden die folgenden Indikatoren zur Abbildung 
des Mehrwerts der ESF-Interventionen entwickelt, die für die Schwerpunkt 1 bis 4 
des gegenständlichen Programms gleichermaßen erfasst werden. 

 

Ziele            Operationalisierung     Informationsquelle 

Der SP trägt zu einer höheren       Anteil der Geförderten an       LFS-Bezug Indikator LL23.5 
Weiterbildungsbeteiligung bei,       den Personen der jeweili-      der Beschäftigungsstrategie 
indem die Zielgruppen Zugang      gen Gruppe mit Weiterbild..   (Weiterbildungsquote), 
zu Qualifizierung finden                 Altersgruppe/Ausbildung/       AMS-DWH; BSB-BRZ; 
            Geschlecht            BMUKK-ESF-Monitorin 

Die Maßnahmen fördern          Anteil der Geförderten an       LFS-Bezug Indikator LL 17.1 
die Beschäftigung der         den Beschäftigten                   der Beschäftigungsstrategie 
Zielgruppen           (Geförderte: Basis Ver-          /Beschäftigungsquote); 
            bleibsmonitoring; i          AMS-DWH; BSB-BRZ; 
            insgesamt LFS)                     BMUKK-ESF-Monitoring 
            Altersgruppe 
 

Für Schwerpunkt 3a zusätzlich: 

Anteil des ESF an allen behinderten Personen, für die laut Monitoringsystem mittels spezifi-
scher Maßnahmen die Ziele 

- Empowerment 
- Arbeitsplatzerlangung 
- Arbeitsplatzsicherung 

erreicht wurden. 

 

Diese Indikatoren werden laufend erfasst und bieten aufgrund des Bezugs zu und 
damit der Vergleichbarkeit mit europäischen Zielsetzungen eine gute Basis für die 
Betrachtung des tatsächlichen Mehrwerts der Maßnahmen des Europäischen 
Sozialfonds. Die Erhebung erfolgt durch die Monitoringsysteme der 
zwischengeschalteten Stellen. Sie bilden damit auch eine wesentliche Basis für eine 
spezifische, weiterführende Analyse im Rahmen der Evaluierung des Programms, 
diesbezügliche Definitionen werden im Rahmen des zu erstellenden 
Evaluierungsplans festgelegt. 
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Organisatorische Umsetzung 
 

Das Verwaltungs- und Kontrollsystem für die aus dem ESF kofinanzierten 
Strukturfondsprogramme bleibt - von einzelnen Detailänderungen zur Anpassung an 
Änderungen im Rechtsrahmen der Europäischen Union bzw. der 
Ressortzuständigkeit in Österreich abgesehen - im wesentlichen gegenüber der 
Programmperiode 2000 - 2006 unverändert.  

Die gemeinsamen Rahmenbedingungen für alle Strukturfondsprogramme in 
Österreich sind in der (gegenüber der vorangegangenen Programmperiode 
modifizierten) "Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15 B-
VG über das Verwaltungs-. und Kontrollsystem in Österreich für die Strukturfonds in 
der Periode 2007 - 2013" rechtsverbindlich geregelt. Für den ESF werden wie bisher 
zusätzlich in einer Verpflichtungserklärung detaillierte Regelungen festegelegt, die 
von allen Förderstellen zu unterzeichnen sind, die ESF-Mittel administrieren. 

 

 

Institutionen gemäß Art. 59 (1) der VO (EG) 1083/2006 
Entsprechend der in der Bundesverfassung festgelegten Zuständigkeit des Bundes 
für Angelegenheiten der Arbeitsmarktpolitik und der Kompetenzverteilung zwischen 
den Bundesressorts ist das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz für Angelegenheiten der Planung sowie der Administration der 
Interventionen des Europäischen Sozialfonds zuständig. 

Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 60 der VO (EG) 1083/2006 für das 
Operationelle Programm Beschäftigung ist das Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz. Im Sinne der Nutzung administrativer 
Synergien und zur optimalen Nutzung des in Fachdienststellen verfügbaren 
Fachwissens werden Teilaufgaben der Verwaltungsbehörde gemäß Art. 59 der VO 
(EG) 1083/2006 nicht von dieser selbst wahrgenommen, sondern auf Basis der 
genannten Vereinbarung nach § 15a B-VG im Rahmen der Verpflichtungserklärung 
zwischengeschalteten Stellen übertragen. 

Bescheinigungsbehörde gemäß Artikel 61 der VO (EG) 1083/2006 für das 
Operationelle Programm Beschäftigung ist das Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz. Im Sinne der Nutzung administrativer 
Synergien und zur optimalen Nutzung des in Fachdienststellen verfügbaren 
Fachwissens werden Teilaufgaben der Bescheinigungsbehörde gemäß Art. 59 der 
VO (EG) 1083/2006 nicht von dieser selbst wahrgenommen, sondern auf Basis der 
genannten Vereinbarung nach § 15a B-VG im Rahmen der Verpflichtungserklärung 
zwischengeschalteten Stellen übertragen. 

Prüfbehörde gemäß Artikel 62 der VO (EG) 1083/2006 für das Operationelle 
Programm Beschäftigung ist das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz. Die Prüfbehörde ist von der Verwaltungsbehörde und 
Bescheinigungsbehörde funktional vollkommen unabhängig. Sie ist nicht an der 
Verwaltung von Programmen oder Einzelvorhaben beteiligt. Die Prüfbehörde ist auch 
für die Erstellung des Berichts und die Stellungnahme gem. Artikel 71 (3) der 
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Verordnung (EG) 1083/2006 zuständig. Im Sinne der Nutzung administrativer 
Synergien und zur optimalen Nutzung des in Fachdienststellen verfügbaren 
Fachwissens werden Teilaufgaben der Prüfbehörde nicht von dieser selbst 
wahrgenommen, sondern auf Basis der genannten Vereinbarung nach § 15a B-VG 
sowie im Rahmen der Verpflichtungserklärung anderen Stellen übertragen. 

Zwischengeschaltete Stellen sind:  

das Arbeitsmarktservice Österreich  

für alle Interventionen des Europäischen Sozialfonds im Rahmen des 
Programms, die vom Arbeitsmarktservice Österreich administriert werden; 

 

das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz – 
Sektion IV und das Bundessozialamt 

für alle Interventionen des Europäischen Sozialfonds im Rahmen des 
Programms, die vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz bzw. dem Bundessozialamt administriert werden; 

 

das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

für alle Interventionen des Europäischen Sozialfonds im Rahmen des 
Programms, die vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
administriert werden; 

 

das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

für alle Interventionen des Europäischen Sozialfonds im Rahmen des 
Programms, die vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
administriert werden; 

 

die Bundesländer 

für alle Interventionen des Europäischen Sozialfonds im Rahmen des 
Programms, die von den Bundesländern administriert werden. 

Für Einzelfälle, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der oben genannten Stellen 
fallen, sind generell jene Institutionen zwischengeschaltete Stelle, in deren fachliche 
Zuständigkeit der jeweilige Förderfall fällt und die die direkte Verantwortung für die 
Durchführung der Maßnahmen unmittelbar tragen oder sie an 
UnterauftraggeberInnen weiter geben und damit die Gewähr für die 
ordnungsgemäße Administration übernehmen.  

Alle zwischengeschalteten Stellen haben vor Erhalt der ESF-Mittel eine 
Verpflichtungserklärung zu unterfertigen, in der sie die Einhaltung der EU-
Bestimmungen und die Übernahme der Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Administration ausdrücklich bestätigen. 

Eine detaillierte Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems erfolgt mit 
Übermittlung der Darstellung zum Verwaltungs- und Kontrollsystem. 
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Programmerstellung und Einbeziehung der Sozialpartner 
Die Programmerstellung erfolgte unter Einbeziehung der für die Umsetzung der 
einzelnen Schwerpunkte verantwortlichen zwischengeschalteten Stellen. Die 
Konsultation der Mitglieder des Begleitausschusses sowie der anderen mit derartigen 
Themenbereichen befassten Bundesressorts (insb. das Bundeskanzleramt in Bezug 
auf den EFRE, das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft in Bezug auf den ELER, das Bundesministerium für Finanzen) 
erfolgte zu einem frühen Zeitpunkt der Programmerstellung, sodass die 
Stellungnahmen in das vorliegende Operationelle Programm integriert werden 
konnten.  

Die Sozialpartner sind zum einen Mitglieder des Begleitausschusses und wurden 
daher in dieser Funktion eingebunden. Zum anderen sind sie Miteigentümer des 
Arbeitsmarktservice als umfangreichster zwischengeschalteter Stelle und damit für 
die Programmgestaltung und -umsetzung in den arbeitsmarktpolitischen 
Schwerpunkten unmittelbar mitverantwortlich. Knapp 60% der ESF-Mittel werden 
daher von den Sozialpartnern mitentschieden. 

Die Länder, denen auch die Funktion der Verwaltungsbehörde in den EFRE 
geförderten Programmen zukommt, sowie die Nichtregierungsorganisationen, die 
jeweils durch gemeinsame Mitglieder im Begleitausschuss vertreten sind, wurden 
ebenfalls im Zuge der Befassung des Begleitausschusses konsultiert.  

 
 

Begleitung und Bewertung  
Für das Operationelle Programm wird spätestens 3 Monate nach Genehmigung ein 
Begleitausschuss eingerichtet. Mitglieder sind neben den mit der Administration des 
Europäischen Sozialfonds beauftragten Bundesstellen das Arbeitsmarktservice 
Österreich, gemeinsame Vertreter der Länder und die Österreichische 
Raumordnungskonferenz (insbesondere im Hinblick auf die Abstimmung zu den 
Regionalen Programmen Wettbewerbsfähigkeit), die Sozialpartner gemeinsame 
Vertreter der Nichtregierungsorganisationen sowie die Europäische Kommission. 
Den Vorsitz führt die Verwaltungsbehörde, die auch das Sekretariat des 
Begleitausschusses wahrnimmt. Zusätzliche Mitglieder können bei Bedarf 
aufgenommen werden. Bei der Zusammensetzung des Begleitausschusses wird, 
soweit möglich, auf die Gender Perspektive bedacht genommen.  

Die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss wachen gemäß Art. 66 der VO 
(EG) 1083/2006 darüber, dass das Operationelle Programm ordnungsgemäß 
durchgeführt wird. Die Aufgaben der Verwaltungsbehörde in diesem Zusammenhang 
richten sich nach Art. 60, jene des Begleitausschusses nach Artikel 65 f der VO (EG) 
1083/2006.  

Zur Sicherung und Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität wie auch ihrer 
Kohärenz im Hinblick auf die spezifischen Probleme werden die aus dem 
Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen einer Bewertung unterzogen. 
Hierfür wird für alle Maßnahmen ein Monitoringsystem eingerichtet, das einheitliche 
Mindeststandards für den ESF garantieren soll; angesichts der erforderlichen und  
möglichen Synergien wird dies unter weitestgehender Nutzung bestehende Systeme 
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erfolgen. Durch die Monitoringsysteme der Verwaltungsbehörde und der 
zwischengeschalteten Stellen wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Daten 
gemäß Anhang XXIII der VO (EG) laufend erhoben werden und zur Verfügung 
stehen. Desgleichen werden über diese Systeme die in den einzelnen 
Schwerpunkten des Programms festgelegten Ergebnis- bzw. Outputindikatoren 
laufend erhoben (soweit diese von der Logik her nicht Gegenstand einer 
gesonderten Evaluierung sein müssen; für diese werden im Zuge des 
Evaluierungsplans nähere Definitionen - auch hinsichtlich Erhebungsart und  
-zeitraum - festgelegt). Alle laufenden Angaben für die Jahresberichte können so auf 
Basis der Monitoringsysteme erhoben werden.  

Die Bewertung selbst wird in Abstimmung mit dem Begleitausschuss zu spezifischen 
Themen durchgeführt, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung der strategischen 
Zielsetzungen und der oben angesprochenen Steigerung der Qualität, Effizienz und 
Effektivität der Maßnahmen. Hierzu wird es themenspezifische Evaluierungen geben, 
die neben einzelnen Schwerpunkten auch generelle Programmzielsetzung wie z.B. 
Productive Aging und horizontale Zielsetzungen wie Gender 
Mainstreaming/Budgeting, Innovation und Transnationalität erfassen werden. Die 
Evaluierung wird insbesondere auch das Erreichen der formulierten quantitativen 
Gleichstellungsziele in allen Schwerpunkten umfassen. Dabei wird zu überprüfen 
sein, inwieweit es durch den ESF tatsächlich zu einer Verbesserung der Chancen im 
Arbeitsleben, aber auch im Zugang zu Förderungen kommt. 

Die Vergabe dieser Evaluierungen wird inhaltlich mit dem Begleitausschuss 
abgestimmt, der von seiner Geschäftsordnung her hierzu einen Unterausschuss 
einrichten kann. Der Begleitausschuss bzw. der Unterausschuss ist auch für die 
Erstellung eines Bewertungsplans zuständig. Soweit zielführend, werden diese 
Bewertungen auch in Abstimmung mit den Bewertungen zum Nationalen 
Reformprogramm und den Operationellen Programmen der Regionalen 
Wettbewerbsfähigkeit durchgeführt. 
 

 

Empfehlungen der Ex-Ante Evaluierung 

Gesamteinschätzung 
Im Rahmen der vom unabhängigen Gutachter WIFO erstellten Ex-Ante Evaluierung 
wird zunächst festgehalten, dass im Programm selbst keine eigene Stärken-
Schwächen-Analyse vorgenommen wurde, da diese ja sowohl im nationalen 
Reformprogramm als auch im Nationalen Strategischen Rahmenplan getroffen 
wurde. Das WIFO erstellt sodann eine eigene SWOT-Analyse für das Programm - 
diese wurde in das Analysekapitel inkludiert - und trifft auf dieser Basis die folgende 
Gesamteinschätzung:  

"Im aktuellen Programm sollen offensichtlich jene Weichen, die in den letzten Jahren 
von ESF und im ESF gelegt wurden, weiter verfolgt werden. Dies zeigt sich an einer 
Reihe von Faktoren wie insbesondere der Beibehaltung der umsetzenden Stellen 
(…) oder der Weiterverfolgung bewährter Förderstrategien, beispielsweise die 
betrieblichen Förderansätze sowie die Unterstützung Territorialer 
Beschäftigungspakte.  
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Eine solche Strategie ist aus verschiedenen Gründen nur zu unterstützen: aus 
Effizienzgründen (weil bereits know how in der Abwicklung von 
Gemeinschaftsmaßnahmen vorhanden ist), aber auch aus Wirksamkeitsgründen 
(weil auf den vergangenen Erfahrungen zur Inanspruchnahme und Wirkung 
aufgebaut werden kann). 

Betonung von Innovationen 

Über die Weiterführung des Bewährten hinaus wird aber darauf abgezielt, bisher 
erfolgreiche Ansätze weiter zu entwickeln und die Innovationskraft des ESF weiter zu 
nutzen. Dies betrifft beispielsweise die beabsichtigte Betrauung der Territorialen 
Beschäftigungspakte mit der Entwicklung innovativer Integrationsansätze für 
arbeitsmarktferne Gruppen. Darüber hinaus sind in jedem einzelnen Schwerpunkt 
explizit innovative Maßnahmen als förderfähig angeführt.  

Die herausragende Rolle von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting 

In jedem Schwerpunkt sind quantitative und qualitative Gleichstellungsziele explizit 
festgeschrieben. So müssen in jedem Schwerpunkt mindestens 50% der Geförderten 
Frauen sein und mindestens die Hälfte des Budgets muss auf Frauen entfallen. In 
qualitativer Hinsicht sind die Maßnahmen so auszurichten, dass neue Ungleichheiten 
bzw. schon die Reproduktion bestehender Ungleichheiten vermieden werden (auch 
in Bezug auf das Einkommen). … 

Doppelte Strategie in der Gleichstellungspolitik 

Auffällig ist zudem, dass im Bezug auf eine Gleichstellungspolitik eine doppelte 
Strategie verfolgt wird: Gender Mainstreaming wird nämlich ergänzt durch 
frauenspezifische Maßnahmen, die darauf abzielen, vorhandene Benachteiligungen 
zu mildern bzw. zu beseitigen… 

Partnerschaften, Zusammenarbeit 

Je stärker die ESF-Planung innovative Akzente setzt und vom Regelinstrumentarium 
abweicht, umso offensichtlicher wird die Bedeutung, die partnerschaftlichen 
Ansätzen beigemessen wird, um positive Veränderungen herbeiführen zu können… 
Deshalb ist es als besonders positiv hervorzuheben, dass solche Aktivitäten explizit 
an verschiedener Stelle Erwähnung finden." 

Zur Kohärenz des Programms mit den Europäischen Beschäftigungspolitischen 
Zielsetzungen wird in der Ex-Ante Evaluierung explizit ausgeführt, dass "die 
Programmausrichtung…vollinhaltlich den Empfehlungen des Europäischen Rates 
bzw. der Europäischen Kommission [entspricht]". 

Des Weiteren bestätigt die Ex-Ante Evaluierung, dass das Programm keiner 
strategischen Umweltprüfung zu unterziehen ist, da auf Grund der Natur des 
Europäischen Sozialfonds, der sich auf immaterielle Maßnahmen in Verbindung mit 
der Entwicklung des Humankapitals konzentriert, dieses Operationelle Programm 
nicht den Rahmen von Maßnahmen setzt, von denen signifikante Auswirkungen auf 
die Umwelt erwartet werden können (insbesondere solche, die in Anhang I und II der 
VO 85/337/EEC genannt sind).  
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Zusammenfassende Empfehlungen: 

Das Programm wird in Bezug auf Relevanz, Konzentration, Stimmigkeit, Konsistenz, 
Kohärenz und potentieller Wirksamkeit positiv eingeschätzt. Bezüglich des 
Schwerpunkts 4 wird eine Überarbeitung der Planung empfohlen. Im Detail wird 
ausgeführt: 

Innovative Maßnahmen: Um sicher zu stellen, dass die vorgesehenen innovativen 
Maßnahmen tatsächlich umgesetzt und nicht durch Mainstream Aktivitäten verdrängt 
werden, wird empfohlen, den budgetären Mitteleinsatz zu definieren, nicht jedoch 
quantitative Wirkungsziele zu formulieren. 

Anmerkung: Der Empfehlung wurde entsprochen.  

Gender Mainstreaming und frauenspezifische Maßnahmen: Es wird empfohlen, 
Vorkehrungen für eine sorgfältige Evaluierung der Umsetzung der doppelten 
Gleichstellungsstrategie in allen Schwerpunkten zu treffen. 

Anmerkung: Der Empfehlung wird im Rahmen der Evaluierung der 
Programmumsetzung entsprochen werden. 

Zielgruppenorientierung - Personen mit Migrationshintergrund: Im Bewusstsein der 
häufig mangelhaften Datenlage zum Migrationshintergrund von Personen wird für 
allfällige strategische Weiterentwicklungen empfohlen, im Zuge der Umsetzung die 
Erreichung dieser Zielgruppe im Rahmen der einzelnen Maßnahmen sowie die 
spezifischen fördernden und hemmenden Faktoren zu erfassen bzw. auszuwerten. 

Anmerkung: Die Verwaltungsbehörde wird diesem Thema in Zusammenarbeit mit 
den zwischengeschalteten Stellen und dem Begleitausschuss besondere 
Aufmerksamkeit widmen. 

Schwerpunkt 1: Die enge Zielgruppenfokussierung auf Personen mit vergleichsweise 
schlechten Zugangschancen zu Bildungsmaßnahmen (speziell Ältere und gering 
Qualifizierte) soll in der Umsetzung konsequent beibehalten werden, um vor allem 
auch Mitnahmeeffekte hintan zu halten. Kleinbetriebe sollen in die Maßnahmen 
stärker einbezogen werden, die Maßnahmen sollten verlängert bzw. intensiver 
gestaltet werden, um eine größere Wirkung für die Teilnehmenden zu erzielen. 

Anmerkung: Die Empfehlungen werden im Rahmen der Richtliniengestaltung im 
Arbeitsmarktservice eingebracht werden. 

Schwerpunkt 2: Die enge Zielgruppenfokussierung und die enge 
Maßnahmenauswahl sollte in der Umsetzung konsequent beibehalten werden. 
Besonders die Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen sollten auf neue 
zukunftsträchtige und untypische Berufe beschränkt bleiben. 

Anmerkung: Die Empfehlungen werden im Rahmen der Richtliniengestaltung im 
Arbeitsmarktservice eingebracht werden. 

Schwerpunkt 3a: Im Hinblick auf die Quantifizierung der Ergebnisindikatoren wird 
anstelle der Absolutwerte die Angabe von %-Anteilen empfohlen. 

Anmerkung: Die %-Anteile wurden eingefügt. 

Schwerpunkt 3b: Es wird aufgrund möglicher Zielgruppen-Überschneidungen eine 
Abstimmung/Information mit den für Schwerpunkt 4 zuständigen Stellen empfohlen. 
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Anmerkung: Die Abstimmung erfolgt im Zuge der Umsetzung sowohl im 
Begleitausschuss, zwischen den Ressorts als auch vor Ort. 

Schwerpunkt 4: Die Zielsetzungen des Schwerpunktes werden als zu unspezifisch 
angesehen, die fehlende Fokussierung wird kritisiert, eine klarere Trennung 
zwischen den umsetzenden Stellen angeregt. Später nachgereichte Unterlagen 
zeigen einen fortgeschritteneren Planungsstand; eine Einarbeitung dieser Unterlagen 
wird empfohlen. Zumindest ein Ergebnisindikator sollte quantifiziert werden. 

Anmerkung: Der Schwerpunkt wurde gegenüber der Entwurffassung deutlich 
überarbeitet, die Einarbeitung der ergänzenden Unterlagen ist erfolgt. 

Schwerpunkt 5: Die Wirkungsziele sollten analog zu den Zielen des Schwerpunktes 
überarbeitet werden. 

Anmerkung: Eine Überarbeitung der Wirkungsziele wurde vorgenommen. 

Gesamtkoordination BMASK: Auf Personalengpässe wird hingewiesen. 

Anmerkung: Dieser Empfehlung kann derzeit nicht Rechnung getragen werden. 

 

 

Finanzielle Administration 
Die Gesamtkoordination der finanziellen Administration, d.h. der Antragstellung, 
Entgegennahme und Weiterleitung von Zahlungen obliegt dem Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz als Bescheinigungsbehörde. Die 
Administration unterliegt dabei den Bestimmungen der VO (EG) 1083/2006 und 
nationalen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Bundeshaushaltsgesetz und 
speziellen Finanzierungsgesetzen der zwischengeschalteten Stellen (z.B. 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz für das AMS). 

Die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds fließen über das Bundesministerium 
für Finanzen an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz. Dieses weist die Mittel den zwischengeschalteten Stellen an. 
Die Zahlungen an die Begünstigten erfolgen durch die zwischengeschalteten Stellen. 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt im 
Rahmen seiner Aufgaben als Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde und 
Prüfbehörde sicher, dass nicht programmgemäß verwendete Beträge von den 
zwischengeschalteten Stellen zurückgefordert und erneut programmentsprechend 
eingesetzt werden. 

Von den zwischengeschalteten Stellen wird sichergestellt, dass jede öffentliche 
Förderung auf Basis dieses Programms den formellen und materiellen 
Anforderungen der Gemeinschaftsregeln über staatliche Beihilfen genügt, die zum 
Zeitpunkt der Gewährung der staatlichen Beihilfe anwendbar sind. 
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Information und Publizität 
Gemäß Art. 69 der VO (EG) 1083/2006 wird die Verwaltungsbehörde Begünstigte 
und die allgemeine Öffentlichkeit über das Operationelle Programm informieren. 
Ebenso werden die für die Durchführung von Aktionen mit finanzieller Beteiligung der 
Gemeinschaft verantwortlichen zwischengeschalteten Stellen für eine angemessene 
Publizität der Maßnahmen und Projekte sorgen. Dadurch sollen die kofinanzierten 
Maßnahmen bekannt gemacht und ihre Transparenz erhöht werden. Für die 
Umsetzung der Maßnahmen der Publizität im Verantwortungsbereich der 
Verwaltungsbehörde ist die Vergabe an eine externe Einrichtung vorgesehen. 

Auf Basis der Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission und der 
Erfahrungen aus der Vorperiode wird ein Kommunikationsplan ausgearbeitet, in dem 
nähere Angaben über die Ziele, Zielgruppen, das indikative Budget und über die 
Evaluierung dieser Aktivitäten enthalten sein werden. Die Finanzierung der 
Maßnahmen der Information und Publizität erfolgt über den Schwerpunkt Technische 
Hilfe.  

Alle zwischengeschalteten Stellen sind verpflichtet, die Bestimmungen zur Publizität 
einzuhalten. Sie sind insbesondere verpflichtet, FörderungsnehmerInnen über die 
ESF-Beteiligung hinsichtlich ihrer Höhe bzw. ihres Anteils an der Gesamtförderung in 
Kenntnis zu setzen. Geförderte Projektträger sind verpflichtet, die 
ProjektteilnehmerInnen über die ESF-Förderung des Projektes zu informieren. Die 
zwischengeschalteten Stellen sowie die geförderten Projekte sind weiters 
verpflichtet, bei allen Veröffentlichungen und öffentlichen Veranstaltungen sowie an 
allen Einrichtungen und Geräten (soweit sie aus Fördermitteln angeschafft wurden) 
an gut sichtbarer Stelle den Hinweis "gefördert aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds" sowie einen im Rahmen der Erstellung des Kommunikationsplans 
festzulegenden generellen Hinweis über den Mehrwert des ESF-Kofinanzierung 
anzubringen. Bei allen Maßnahmen der Information und Publizität ist das für 
Österreich gültige ESF-Logo zu verwenden.  

 

 

Elektronischer Datenaustausch 
Der Datenaustausch zwischen Österreich und der Kommission erfolgt über das von 
der Kommission aufgebaute computergestützte System, das den sicheren 
Datenaustausch zwischen der Kommission und Österreich ermöglicht (Art. 39 der 
VO 1828/2006). 

Von den angebotenen Schnittstellen wird jedenfalls die Möglichkeit der direkten 
Dateneingabe über die „Web-Applikation“ genutzt. Ob und in welchem Ausmaß die 
Nutzung der elektronischen Schnittstelle „Web-Service“ sinnvoll ist, wird im Laufe der 
Programmumsetzung einer Überprüfung unterzogen. 

Anträge auf Zugriffsrechte auf das computergestützte System für den 
Datenaustausch werden über die von Österreich als „MS Liaison“ benannte Stelle 
zentralisiert und an die Kommission weitergeleitet (gem. Art. 41 der VO 1828/2006). 
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Finanzbestimmungen 
 

 

Finanzplan 
Die Schwerpunkte der Interventionen werden im Folgenden summenmäßig 
zusammengefasst. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt gemeinsam durch 
Beiträge des Europäischen Sozialfonds, des Bundes, der Länder, der Städte und 
Gemeinden und private Beiträge. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 
sich bei den dargestellten Finanzierungsbeiträgen der Länder, Städte und 
Gemeinden um Annahmen handelt, die auf den Erfahrungswerten der letzten 
Programmperiode beruhen. Diese kommen durch regionale Vereinbarungen 
zwischen den Ländern und den jeweiligen Landesgeschäftsstellen des 
Arbeitsmarktservice bzw. dem Bundessozialamt zu Stande, auch im Rahmen 
Territorialer Beschäftigungspakte. Es besteht keine Verpflichtung der Länder zu 
Finanzierungsleistungen im Rahmen des gegenständlichen Programms.  

Bezüglich der förderfähigen Kosten gelten die diesbezüglichen Bestimmungen der 
Verordnungen sowie des Haushaltsrechtes. Sollten Projekte im Zuge ihrer 
geförderten Tätigkeit Einkünfte erzielen, so vermindern diese die Finanzierung. 

 

 

Berücksichtigung regionaler arbeitsmarktpolitischer Pro-
blemlagen 
Die im Rahmen des gegenständlichen Programms zur Verfügung stehenden ESF-
Mittel werden nach objektiven Kriterien entsprechend der regionalen Problemlage auf 
die für die Umsetzung verantwortlichen Dienststellen verteilt. Im Arbeitsmarktservice 
erfolgt dies durch Beschluss des Verwaltungsrates, wobei die für jeden Schwerpunkt 
festgelegten Zielgruppen mit ihrem Absolutwert in die Berechnung eingehen. Eine 
Region, in der z.B. 20% aller älteren arbeitslosen ArbeitnehmerInnen registriert sind, 
erhält somit auch 20% der für diese Zielgruppe im entsprechenden Schwerpunkt zur 
Verfügung stehenden ESF-Mittel. Je älterem/r Arbeitslosen steht somit in jeder 
Region ein gleich hoher Betrag an ESF-Mitteln zur Verfügung.  

Eine ähnliche Vorgangsweise wird auch von den anderen Endbegünstigten 
durchgeführt. Im Rahmen der Territorialen Beschäftigungspakte erfolgt die 
Mittelzuteilung entsprechend der Größe des Bundeslandes bzw. der dadurch 
erforderlichen regionalisierten Strukturen der Umsetzung. Bei den innovativen 
Maßnahmen für arbeitsmarktferne Personengruppen, die über die Territorialen 
Beschäftigungspakte umgesetzt werden, wird im Zuge des Auswahlverfahrens 
sichergestellt, dass sich alle Bundesländer beteiligen können. 

Die dargestellten Methoden stellen sicher, dass arbeitsmarktpolitische Problemlagen 
in ihrer regionalen Dimension ausschlaggebend für die Mittelverteilung sind. 
Gleichzeitig wird dadurch die erforderliche Flexibilität gewahrt, um über die gesamte 
Laufzeit des Programms entsprechende Veränderungen in der Arbeitsmarktlage der 
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einzelnen Zielgruppen wie auch des regionalen Problemdrucks berücksichtigen zu 
können. 

 

Cross-Financing 
Die lt. Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 
bestehende Möglichkeit zur Finanzierung von zum Programm passenden EFRE-
Maßnahmen aus ESF-Mitteln wird nicht genutzt. 

 



 

 – 134 –    

Finanztabellen 
 

Finanztabelle 2007       

Schwerpunkt ESF Nat. Summe Bund sonst. Öff.  Privat Summe   
1. Anpassungsfähigkeit 17.961.920 18.512.477 18.512.477 0 14.796.315 51.270.712 35,03% 
2. Arbeitslosigkeit 17.961.920 21.085.691 21.085.691 0 0 39.047.611 46,00% 
3. AMF Personen 17.098.083 20.071.740 8.446.275 11.625.465 0 37.169.823 46,00% 
4. LLL 7.548.542 8.861.379 8.861.379 0 0 16.409.921 46,00% 
5. TEP 840.162 986.242 986.242 0 0 1.826.404 46,00% 
6. Technische Hilfe 2.115.678 2.115.678 2.115.678 0 0 4.231.356 50,00% 

Summe 63.526.305 71.633.207 60.007.742 11.625.465 14.796.315 149.955.827 42,36% 

        
        

Finanztabelle 2008       

Schwerpunkt ESF Nat. Summe Bund sonst. Öff.  Privat Summe   
1. Anpassungsfähigkeit 18.321.158 18.882.726 18.882.726 0 15.092.241 52.296.125 35,03% 
2. Arbeitslosigkeit 18.321.158 21.507.404 21.507.404 0 0 39.828.562 46,00% 
3. AMF Personen 17.440.045 20.473.174 8.615.200 11.857.974 0 37.913.219 46,00% 
4. LLL 7.699.513 9.038.606 9.038.606 0 0 16.738.119 46,00% 
5. TEP 856.965 1.005.966 1.005.966 0 0 1.862.931 46,00% 
6. Technische Hilfe 2.157.993 2.157.993 2.157.993 0 0 4.315.986 50,00% 

Summe 64.796.832 73.065.869 61.207.895 11.857.974 15.092.241 152.954.942 42,36% 
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Finanztabelle 2009       

Schwerpunkt ESF Nat. Summe Bund sonst. Öff.  Privat Summe   
1. Anpassungsfähigkeit 18.687.581 19.260.381 19.260.381 0 15.394.086 53.342.048 35,03% 
2. Arbeitslosigkeit 18.687.581 21.937.553 21.937.553 0 0 40.625.134 46,00% 
3. AMF Personen 17.788.846 20.882.638 8.787.504 12.095.134 0 38.671.484 46,00% 
4. LLL 7.853.504 9.219.378 9.219.378 0 0 17.072.882 46,00% 
5. TEP 874.104 1.026.086 1.026.086 0 0 1.900.190 46,00% 
6. Technische Hilfe 2.201.153 2.201.153 2.201.153 0 0 4.402.306 50,00% 

Summe 66.092.769 74.527.189 62.432.055 12.095.134 15.394.086 156.014.044 42,36% 

        
        

Finanztabelle 2010       

Schwerpunkt ESF Nat. Summe Bund sonst. Öff.  Privat Summe   
1. Anpassungsfähigkeit 19.061.333 19.645.589 19.645.589 0 15.701.968 54.408.890 35,03% 
2. Arbeitslosigkeit 19.061.333 22.376.304 22.376.304 0 0 41.437.637 46,00% 
3. AMF Personen 18.144.621 21.300.290 8.963.254 12.337.036 0 39.444.911 46,00% 
4. LLL 8.010.571 9.403.766 9.403.766 0 0 17.414.337 46,00% 
5. TEP 891.585 1.046.608 1.046.608 0 0 1.938.193 46,00% 
6. Technische Hilfe 2.245.181 2.245.181 2.245.181 0 0 4.490.362 50,00% 

Summe 67.414.624 76.017.738 63.680.702 12.337.036 15.701.968 159.134.330 42,36% 
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Finanztabelle 2011       

Schwerpunkt ESF Nat. Summe Bund sonst. Öff.  Privat Summe  
1. Anpassungsfähigkeit 19.442.559 20.038.501 20.038.501 0 16.016.007 55.497.067 35,03% 
2. Arbeitslosigkeit 19.442.559 22.823.830 22.823.830 0 0 42.266.389 46,00% 
3. AMF Personen 18.507.516 21.726.296 9.142.519 12.583.777 0 40.233.812 46,00% 
4. LLL 8.170.786 9.591.841 9.591.841 0 0 17.762.627 46,00% 
5. TEP 909.418 1.067.540 1.067.540 0 0 1.976.958 46,00% 
6. Technische Hilfe 2.290.078 2.290.078 2.290.078 0 0 4.580.156 50,00% 

Summe 68.762.916 77.538.086 64.954.309 12.583.777 16.016.007 162.317.009 42,36% 

        
        

Finanztabelle 2012       

Schwerpunkt ESF Nat. Summe Bund sonst. Öff.  Privat Summe  
1. Anpassungsfähigkeit 19.831.410 20.439.270 20.439.270 0 16.336.328 56.607.008 35,03% 
2. Arbeitslosigkeit 19.831.410 23.280.306 23.280.306 0 0 43.111.716 46,00% 
3. AMF Personen 18.877.666 22.160.823 9.325.370 12.835.453 0 41.038.489 46,00% 
4. LLL 8.334.200 9.783.678 9.783.678 0 0 18.117.878 46,00% 
5. TEP 927.607 1.088.890 1.088.890 0 0 2.016.497 46,00% 
6. Technische Hilfe 2.335.882 2.335.882 2.335.882 0 0 4.671.764 50,00% 

Summe 70.138.175 79.088.849 66.253.396 12.835.453 16.336.328 165.563.352 42,36% 
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Finanztabelle 2013       

Schwerpunkt ESF Nat. Summe Bund sonst. Öff.  Privat Summe %-Satz 
1. Anpassungsfähigkeit 20.228.039 20.848.056 20.848.056 0 16.663.055 57.739.150 35,03% 
2. Arbeitslosigkeit 20.228.039 23.745.912 23.745.912 0 0 43.973.951 46,00% 
3. AMF Personen 19.255.223 22.604.039 9.511.878 13.092.161 0 41.859.262 46,00% 
4. LLL 8.500.884 9.979.352 9.979.352 0 0 18.480.236 46,00% 
5. TEP 946.159 1.110.668 1.110.668 0 0 2.056.827 46,00% 
6. Technische Hilfe 2.382.595 2.382.595 2.382.595 0 0 4.765.190 50,00% 

Summe 71.540.939 80.670.622 67.578.461 13.092.161 16.663.055 168.874.616 42,36% 

        
        

Finanztabelle 2007-2013       

Schwerpunkt ESF Nat. Summe Bund sonst. Öff.  Privat Summe %-Satz 
1. Anpassungsfähigkeit 133.534.000 137.627.000 137.627.000 0 110.000.000 381.161.000 35,03% 
2. Arbeitslosigkeit 133.534.000 156.757.000 156.757.000 0 0 290.291.000 46,00% 
3. AMF Personen 127.112.000 149.219.000 62.792.000 86.427.000 0 276.331.000 46,00% 
4. LLL 56.118.000 65.878.000 65.878.000 0 0 121.996.000 46,00% 
5. TEP 6.246.000 7.332.000 7.332.000 0 0 13.578.000 46,00% 
6. Technische Hilfe 15.728.560 15.728.560 15.728.560 0 0 31.457.120 50,00% 

Summe 472.272.560 532.541.560 446.114.560 86.427.000 110.000.000 1.114.814.120 42,36% 
 


